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Mit der Umsetzung der Vorlage zur speziellen Förderung hat sich auch die Zuweisungspraxis an 
Sonderschulen seitens Kantons verändert. Seit dem Beitritt zum Sonderpädagogik-Konkordat vor 
zehn Jahren hat sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler an den Sonderschulen halbiert, wo-
bei die Zahl in den vergangenen drei Jahren wieder leicht zugenommen hat. Aktuell ist es so, dass 
zuerst sämtliche Massnahmen an den Regelschulen komplett ausgeschöpft werden müssen, be-
vor eine Sonderschulung in Betracht gezogen werden kann. Sicher ist der Grundgedanke der In-
tegration von sämtlichen Schülerinnen und Schülern in die Regelschule erhaben. Leider entspricht 
eine solche Beschulungsform für sämtliche Kinder und Jugendlichen nicht den heutigen Realitä-
ten, was die Ressourcenfrage und die Ausgangslage der Schulen angehen. Unter dieser Prämisse 
ist es zwingend notwendig, die heutige Praxis des Ausreizens der Massnahmen an den Regel-
schulen für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche zu hinterfragen.  

Die aktuelle Handhabung sieht Folgendes vor: Das Amt für Volksschulen prüft, ob Massnahmen 
der InSo oder der Beschulung an einer Sonderschule verfügt werden. Vorrang im Sinne der Subsi-
diarität haben Massanahmen der integrativen Schulung (BildG §5a). Im Bedarfsfall, gestützt auf 
die Sicherstellung einer angemessenen Beschulung, wird die Separative Sonderschulung an einer 
Sonderschule verfügt. (Leitfaden Sonderpädagogik) 

Die lange Dauer, bis es zu einer separativen Beschulung kommt, ist nicht immer im Interesse der 
Kinder und Jugendlichen. Vielmehr führt es auch dazu, dass das «Ausprobieren» verschiedener 
Massnahmen einen nachhaltigen Schaden in der schulischen Laufbahn anrichten kann. Klar ist, 
dass eine zielgerichtete und verlässliche Zusammenarbeit aller Beteiligten massgebend für gute 
individuelle Bildungsverläufe aller Schülerinnen und Schüler sind und dass diese Zusammenarbeit 
eine nachhaltige Entwicklung der Volksschule ermöglicht. Gerade in dieser Zusammenarbeit kann 
es aber auch vorkommen, dass sich früh eine separative Beschulung als beste Lösung abzeichnet 
und es deshalb keinen Sinn ergibt, weitere Angebote integrativ zu prüfen. In Hinblick auf die Ent-
wicklung an den Schulen und die Zunahme der verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schüler, 
muss dieses «Ausreizen» der Massnahmen angepasst werden. 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/integration-foerderung-sonderschulung/unterlagen-abt-sonderpaedagogik/weitere-unterlagen-abt-sonderpaedagogik/20220504_leitfaden_version-mai-2022_def.pdf/@@download/file/20220628_Leitfaden_Version%20Juni%202022.pdf
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Der Regierungsrat wird aufgefordert, die Kaskade hin zu einer separativen Beschulung den 
heutigen Bedürfnissen entsprechend anzupassen und einen früheren Ausstieg aus den in-
tegrativen Angeboten zu ermöglichen.  

 


